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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2003

Norm

AktG §174

Rechtssatz

Genussrechte nach 3 174 AktG können von Kapital-wie auch Personalgesellschaften, Genossenschaften, ja unter

Umständen sogar von Einzelkau euten ausgegeben werden. Der häu gste Inhalt des Genussrechtes ist ein Anspruch

auf Zahlungen aus dem jeweiligen Gewinn.
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